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RS OGH 1968/9/26 2Ob278/68
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.1968

Norm

ASVG §334 Abs1

Rechtssatz

Grobe Fahrlässigkeit eines Vorarbeiters, der einen Unfall dadurch verschuldet, daß er durch Betätigung eines

Materialaufzugshebels eine Person auf deren Verlangen entgegen den Unfallverhütungsvorschriften befördert, obwohl

er kurze Zeit vorher dieses Verbot den Betriebsangehörigen eingeschärft hat.
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